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Steuerliche Hinweise
für in Österreich unbeschränkt
steuerpflichtige Anleger
Allgemeine Anmerkungen
CS EUROREAL (EUR) ist in steuerlicher Hinsicht als ausländi-
scher Immobilienfonds im Sinne des § 42 Immobilieninvest-
mentfondsgesetz (ImmoInvFG) zu qualifizieren. Somit unter-
liegt der Fonds keiner Besteuerung. Vielmehr sind seine 
Gewinne beim Anleger steuerlich zu erfassen.

CS EUROREAL (EUR) hat den steuerlichen Status eines Melde- 
fonds nach § 42 in Verbindung mit § 40 Abs 2 Z 1 ImmoInvFG. 
Die Abwicklung hat keine Auswirkungen auf die steuerliche 
Einstufung.

Folge der Qualifikation als Meldefonds ist, dass der Immobi- 
lienfonds für steuerliche Zwecke als transparentes Gebilde gilt 
und dass die Anleger nach den tatsächlichen und an die OeKB 
gemeldeten ausschüttungsgleichen Erträgen besteuert werden.  
Die an die OeKB gemeldete Ausschüttung ist nicht steuer-
pflichtig.

Werden die Anteile im Privatvermögen gehalten, erzielt der 
Anleger Einkünfte aus Kapitalvermögen, die im Jahr des 
Zuflusses zu versteuern sind. Werden die Anteile im Betriebs-
vermögen gehalten, sind die anteiligen Erträge als Betriebs-
einnahmen steuerlich zu erfassen.

Ausschüttungsgleiche Erträge
Der Besteuerung beim Anteilinhaber eines Meldefonds ist 
ausschließlich der ausschüttungsgleiche Ertrag zugrunde zu 
legen. Die Ausschüttung löst dagegen keine Besteuerung 
aus (§ 40 Abs 1 ImmoInvFG). Wurde seitens der auszahlen-
den Stelle eine Kapitalertragsteuer (KESt) auf die Ausschüt-
tung einbehalten, kann eine Korrektur der Kapitalertrag-
steuer durch die auszahlende Stelle auf Antrag oder im Rahmen 
der jährlichen Veranlagung des Anlegers vorgenommen werden.

Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten im Zeitpunkt der 
Veröffentlichung der für die ertragsteuerliche Behandlung 
relevanten Daten durch die Meldestelle als zugeflossen. Die 
Meldung der ausschüttungsgleichen Erträge hat bis zum  
30. April 2021 an die OeKB zu erfolgen. Im Rahmen der 
Ermittlung der ausschüttungsgleichen Erträge sind die na- 
tionalen Begünstigungsvorschriften sowie die Bestimmun-
gen der Doppelbesteuerungsabkommen anzuwenden.

Die ausschüttungsgleichen Erträge und die anderen für die 
Besteuerung relevanten Daten werden vom steuerlichen 
Vertreter innerhalb der in der Fonds-Melde-VO festgesetzten 
Fristen an die OeKB gemeldet und können auf der Web-
site der OeKB (https://my.oekb.at/kapitalmarkt-services/
kms-output/fonds-info/sd/af/f) abgerufen werden. Aus-
schließlich die auf der Website der OeKB veröffentlichten 
Daten sind verbindlich. Dem Anleger wird empfohlen, vor 
dem Ansatz der ausschüttungsgleichen Erträge die Daten-
banken der OeKB zu konsultieren.

Modalitäten der Besteuerung
Werden Anteile von einer natürlichen Person (Privatvermö-
gen, Betriebsvermögen) gehalten, unterliegt der ausschüt-
tungsgleiche Ertrag dem besonderen Steuersatz von 27,5 %. 
Bei Inlandsverwahrung der Anteile ist darauf die Kapitaler-
tragsteuer zu erheben, die mit der Endbesteuerungswirkung 
verbunden ist. Bei Auslandsverwahrung der Anteile ist der 
ausschüttungsgleiche Ertrag im Rahmen der jährlichen Veran-
lagung zu versteuern (Veranlagungsendbesteuerung).

Bei eigennützigen Privatstiftungen unterliegen ausschüt-
tungsgleiche Erträge grundsätzlich der Zwischenbesteuerung 
(Steuersatz von 25 %). Die Zwischenbesteuerung unterbleibt 
insoweit, als entsprechende kapitalertragsteuerpflichtige 
Zuwendungen der Privatstiftung an Begünstigte vorgenom-
men werden und keine Entlastung der Zuwendungen von der 
Kapitalertragsteuer nach Maßgabe der Doppelbesteuerungs-
abkommen erfolgt. Die Privatstiftung ist von der KESt auf 
ausschüttungsgleiche Erträge befreit (§ 94 Z 12 EStG). 

Bei Kapitalgesellschaften unterliegen ausschüttungsgleiche 
Erträge grundsätzlich der Körperschaftsteuer von 25 %. Bei 
Verwahrung der Anteile auf einem österreichischen Depot 
unterliegt der ausschüttungsgleiche Ertrag auch der Kapital- 
ertragsteuer, deren Abzug jedoch bei Abgabe einer Befrei-
ungserklärung nach § 94 Z 5 EStG unterbleibt.

Veräußerung der Anteile
Bei Veräußerung oder der Rücknahme der Anteile am Immo-
bilienfonds sind die steuerlichen Konsequenzen grundsätzlich 
davon abhängig, ob die Anteile im Privat- oder Betriebsver-
mögen gehalten werden. Der Veräußerungsgewinn ist grund-
sätzlich steuerpflichtig. Eine gesonderte Versteuerung der 
ausschüttungsgleichen Erträge hat im Veräußerungszeitpunkt 
nicht zu erfolgen.

Bei natürlichen Personen (Privatvermögen) und eigennützi-
gen Privatstiftungen sind Veräußerungsgewinne als Einkünfte 
aus realisierten Wertsteigerungen des Kapitalvermögens 
steuerpflichtig. Bei natürlichen Personen (Privatvermögen) ist 
der Sondersteuersatz von 27,5 % anzuwenden, der – bei 
Inlandsverwahrung – im Wege des Kapitalertragsteuerabzu-
ges (mit Endbesteuerungswirkung) und ansonsten im Rah-
men der Veranlagung erhoben wird. Bei Privatstiftungen 
kommt das Regime der Zwischenbesteuerung mit dem  
Körperschaftsteuersatz von 25 % zur Anwendung.

Veräußerungsverluste können nach Maßgabe der Verlustaus-
gleichsbeschränkungen des § 27 Abs 8 EStG mit anderen son-
dersteuersatzbesteuerten Einkünften aus Kapitalvermögen 
(ausgenommen Zinsen aus Bankeinlagen und Zuwendungen 
aus Privatstiftungen) verrechnet werden. Gewinne und Ver-
luste aus der Veräußerung der Anteilsscheine, die vor dem  
1. Januar 2011 erworben wurden, sind steuerlich unbeachtlich.
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Werden die Anteile im Betriebsvermögen gehalten, sind Ver-
äußerungsgewinne als betriebliche Einkünfte steuerpflichtig. 
Aufgrund des Vorliegens eines öffentlichen Angebots in 
rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht ist bei natürlichen Per-
sonen (Betriebsvermögen) der Sondersteuersatz von 27,5 % 
anzuwenden. Grundsätzlich unterliegen die Veräußerungsge-
winne bei Inlandsverwahrung der Anteile dem Kapitalertrag-
steuerabzug, jedoch nicht der Endbesteuerung. Somit sind 
Veräußerungsgewinne im Rahmen der Veranlagung zu erfas-
sen. Veräußerungsverluste sind vorrangig mit positiven Ein-
künften aus realisierten Wertsteigerungen und Derivaten auf 
Grund einer Veräußerung, Zuschreibung oder Entnahme sol-
cher Wirtschaftsgüter desselben Betriebes zu verrechnen. Ein 
verbleibender Verlust kann nach Maßgabe der Verlustaus-
gleichsbeschränkungen des § 6 Z 2 EStG zu 55 % auch mit 
anderen Einkünften verrechnet werden. Bei Kapitalgesell-
schaften ist auf Veräußerungsgewinne und Veräußerungsver-
luste der allgemeine Körperschaftsteuersatz von 25 % anzu-
wenden.

Der Besteuerung ist grundsätzlich der Unterschiedsbetrag 
zwischen dem Veräußerungserlös und den fortgeschriebenen 
Anschaffungskosten zugrunde zu legen. Die Anschaffungs-
kosten des Fondsanteils sind laufend um die ausschüttungs-
gleichen Erträge zu erhöhen. Dies soll unabhängig davon gel-
ten, ob die ausschüttungsgleichen Erträge steuerpflichtig 
oder aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens steuer-
frei sind. Tatsächliche Ausschüttungen vermindern die An- 
schaffungskosten. Bei Anwendung des Sondersteuersatzes 
von 27,5 % bzw. der Zwischenbesteuerung dürfen Werbungs-
kosten (z. B. Ausgabeaufschlag oder Rücknahmeabschlag) 
grundsätzlich nicht abgezogen werden.

Beschränkte Steuerpflicht
Aufgrund von (nachträglichen) Erträgen aus österreichischen 
Immobilien unterliegen beschränkt steuerpflichtige Anleger 
grundsätzlich einer österreichischen Ertragsbesteuerung.  
Die ausschüttungsgleichen Erträge betragen EUR 0,0000 pro 
Anteil.

Unentgeltliche Übertragung der Anteile
Es wird keine Erbschafts- und Schenkungssteuer erhoben. Zu 
beachten sind jedoch die Vorschriften über die Meldung der 
Schenkungen nach § 121a BAO bzw. die Stiftungseingangs-
besteuerung bei unentgeltlicher Übertragung der Anteile an 
eine Privatstiftung oder vergleichbare Rechtsmasse.

› Hinweis:
Die vorstehenden Ausführungen stellen eine kompri-
mierte Zusammenfassung der steuerlichen Konsequen-
zen für österreichische Anleger dar. Sie bedeuten und 
ersetzen jedoch keine umfassende und vollständige Beur-
teilung aller steuerlichen Konsequenzen für österreichi-
sche Anleger. Den österreichischen Anlegern wird emp-
fohlen, sich mit einem Steuerberater in Verbindung zu 
setzen und alle steuerlichen Konsequenzen im Einzelfall 
individuell zu klären. Den Ausführungen liegt die Rechts-
lage zum 30. September 2020 zugrunde. Die Invest- 
mentfondsrichtlinien 2018 wurden so weit wie möglich 
berücksichtigt. Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass es 
zur steuerlichen Beurteilung von Anteilen an auslän- 
dischen Immobilienfonds noch keine höchstgerichtlichen 
Urteile und auch noch keine gesicherte Verwaltungs-
praxis gibt. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, 
dass eine Änderung hinsichtlich der Ermittlung der 
steuerpflichtigen Erträge aus der Beteiligung an einem 
ausländischen Immobilienfonds infolge der Änderung 
der Gesetzgebung, der Rechtsprechung oder der Ver-
waltungspraxis eintritt. Die Folgen aus einer solchen 
abweichenden Auffassung der Finanzverwaltung sind 
daher ausschließlich vom Anleger zu tragen.



Commerzbank AG
Kaiserplatz
60311 Frankfurt am Main
www.commerzbank.de
info@commerzbank.com

Pflichtangaben:
https://www.commerzbank.de/pflichtangaben


